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Stärken und Schwächen der  
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Kapitalmarktaufsicht als Wirtschaftsaufsicht, EU- und verfassungsrecht-
liche Rahmenbedingungen, Öffentliches und privates Recht im Wettbe-
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die Reformen durch die Finanzkrise.
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Ob Verordnungstext, Novellentext oder 
Durchführungsverordnungen: die umfas-
senden Regelungsgrundlagen der CRR für 
die Praxis optimal aufbereitet bietet Ihnen 
dieser Kommentar.

Experten des Bankrechtes stellen sowohl 
die Materie des Bankwesengesetzes, als 
auch die der CRR samt geplanter Novellie-
rung übersichtlich auf dem aktuellen Stand 
dar. Der Kommentar beinhaltet ua:

 ➤ Makroprudenzielle Aufsicht
 ➤ Eigentümerbestimmungen
 ➤ Systemrelevante Institute 
 ➤ Einziehung von Eigenmittel
 ➤ Besondere Vorschriften für Organe
 ➤ CRR: Einbeziehung der Durchführungs-
verordnungen
 ➤ CRR: Darstellung der Questions  
& Answers 

Die CRR samt Novelle vollständig interpre-
tiert und kommentiert: das bietet Ihnen der 
neue CRR Kommentar.

CRR vollständig interpretiert 
und kommentiert

Ihre Vorteile

 ➤ Systematische Darstellung der umfas-
senden Regelungsgrundlagen der CRR.

 ➤ Für das Verständnis der einzelnen Artikel  
werden die Durchführungsverordnungen  
besonders berücksichigt.

 ➤ Mit den Questions & Answers der  
Europäischen Bankenaufsicht direkt  
beim jeweiligen Artikel.

 ➤ Der Verordnungsentwurf wurde bei den  
entsprechenden Stellen der CRR ein-
gefügt und kommentiert. Somit sind die 
zu erwartenden Veränderungen auf einen 
Blick erkennbar.

 ➤ Am Ende jeder Kommentareinheit finden 
sich die Technischen Regulierungs- 
standards (RTS)  und die Durchführungs-
standards (IST).

 ➤ Nicht nach den einzelnen Artikeln,  
sondern nach deren Inhalt wurde  
kommentiert. Damit wird die komplexe 
Struktur für die Praxis handhabbar.

 ➤ Der Kommentar bietet in deutscher  
Sprache Zugang zur CRR über unter-
schiedliche Rechtsquellen, welche sonst 
nur in englischer Sprache zur Verfügung 
stehen.

 ➤ Experten des Bankenrechts kommentieren 
für die Praxis und zitieren aus Judikatur 
und Literatur.
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assets are bankruptcy remote in the event of the default or insolvency of the clearing member or one or more of 

its other clients;”

Therefore, the CRR clearly requires use of a clearing account that provides at least an equivalent level of client 

protection as individual client segregation. In order to benefit from the 2% risk weight the client must not be ex-

posed to risk arising other than from its own positions and assets. If the client is exposed to a double default of 

its clearing member and another client, or to a loss of value of other clients’ collateral, then it should not benefit 

from the 2% weighting. ‘Asset-tagging’ or ‘good individual asset attributions’ do not necessarily guarantee this 

condition nor the other conditions laid down in Article 305(2) of the CRR in practice.

In the instance where a client faces fellow client risk, as described in Article 305(3) of the CRR, where an institution 

that is a client is not protected from losses in the case that the clearing member and another client of the clearing 

member jointly default, they may benefit from the 4% risk weight so long as all other conditions of Article 305(2) 

are met. This would also include the condition that the positions and assets of that institution related to their 

CCP-related transactions are still distinguished and segregated at the level of both the clearing member and CCP, 

from the positions and assets of both the clearing member and the other clients of that clearing member. Follow-

ing this, gross omnibus segregation (legal segregation & operational comingling) may be an acceptable level of 

segregation for institutions if they can demonstrate to offer the aforementioned level of protection.

Where the conditions of Article 305(2) or (3) of the CRR are not met, the institution shall calculate the own funds 

requirements in accordance with Article 305(1).

b) die für dieses Institut oder die ZGP jeweils geltenden Gesetze, Vorschriften und Re-

geln sowie bindenden vertraglichen Vereinbarungen erleichtern die Übertragung 

der Positionen, die der Kunde in diesen Kontrakten und Geschäften hält, samt der 

zugehörigen Sicherheiten auf ein anderes Clearingmitglied innerhalb der maßgebli-

chen Nachschuss-Risikoperiode, wenn das ursprüngliche Clearingmitglied ausfällt 

oder Insolvenz anmeldet. In einem solchen Fall werden die Positionen des Kunden 

und die Sicherheiten zum Marktwert übertragen, sofern der Kunde nicht die Glatt-

stellung der Position zum Marktwert verlangt;

Question ID: 2013_366 Übertragung auf ein anderes Clearing-Mitglied

Article 305 (2)(b) of Regulation (EU) No.575/2013 (CRR) requires that the applicable laws, regulations, rules and 

contractual arrangements binding on the client institution or the CCP, facilitate transfer of the client‘s positions 

and transactions, and of the corresponding collateral to another clearing member within the applicable margin 

period of risk in the event of default or insolvency of the original clearing member.

It is not a specified requirement of Article 305(2)(b) of the CRR that a back-up clearing member is in place. How-

ever, such an arrangement is considered a practical and acceptable means of ensuring that clients‘ positions and 

transactions and the corresponding collateral can be transferred to another clearing member within the appli-

cable margin period of risk. 

c) das Institut verfügt über ein unabhängiges schriftliches und mit einer Begründung 

versehenes Rechtsgutachten, aus dem hervorgeht, dass die einschlägigen Gerichte 

und Verwaltungsbehörden im Falle einer rechtlichen Anfechtung entscheiden wür-

den, dass dem Kunden aufgrund der Insolvenz seines Clearingmitglieds oder eines 

von dessen Kunden nach dem Recht des Staates, in dem das Institut, sein Clearing-

mitglied und die ZGP ihren Sitz haben, dem für die von dem Institut über die ZGP 

abgerechneten Geschäfte und Kontrakte geltenden Recht, dem für die Sicherheiten 

geltenden Recht und dem Recht, das für Verträge oder Vereinbarungen gilt, die zur 

Einhaltung der Bedingung nach Buchstabe b geschlossen werden müssen, keine 

Verluste entstehen;

Question ID: 2014_1102 Erforderliches Rechtsgutachten

While the legal opinion has to conclude what is explicitly required under Article 305(2)(c) of Regulation (EU) No. 

575/2013, the focus should indeed be on the segregation and portability arrangements entered into by the client 

(i.e. that the conditions in points (a) and (b) of Article 305(2) are fulfilled), including the effectiveness/enforcea-

bility of those arrangements.

„6. Ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt, darf für die Zwecke der Berechnung sei-

ner Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko im Einklang mit Titel VI die aus den 

Berechnungen gemäß den Absätzen 3, 4 und 5 resultierende verringerte Risikoposition bei 

Ausfall anwenden.

7. Ein als Clearingmitglied auftretendes Institut, das von einem Kunden Sicherheiten für 

ein ZGP-bezogenes Geschäft entgegennimmt und diese an die ZGP weitergibt, kann diese 

Sicherheiten zur Verringerung seiner Risikoposition gegenüber dem Kunden in Bezug auf 

das ZGP-bezogene Geschäft anerkennen.

Bei einer mehrstufigen Kundenstruktur kann die Behandlung gemäß Unterabsatz 1 auf jeder 

Ebene dieser Struktur angewandt werden.ˮ .

Artikel 305 

Behandlung der Risikopositionen von Kunden

(1) Ist ein Institut Kunde eines Clearingmitglieds, so berechnet es die Eigenmittelanfor-

derungen für seine ZGP-bezogenen Geschäfte mit seinem Clearingmitglied nach den 

Abschnitten 1 bis 8 dieses Kapitels und gegebenenfalls nach Teil III Titel VI.

Question ID: 2015_2138 Clearing

According to Article 305(1) of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR), an institution client of centrally cleared 

transactions shall calculate its own fund requirements for these CCP-related transactions according to Part III, 

Title II, Chapter VI, Sections 1 to 8.

Where the institution is a client of a qualifying CCP, which is acting as a general clearing member of a non-qual-

ifying CCP, the institution shall treat contracts cleared by the NQCCP for the purpose of computing capital re-

quirements as bilateral OTC transactions and therefore refer to Part III, Title II, Chapter VI, Sections 1 to 8, and 

in particular, to Article 107(2)(b) CRR.

Novelle 2017:
Artikel 305 wird wie folgt geändert:

Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„1. Ist ein Institut Kunde, so berechnet es die Eigenmittelanforderungen für seine ZGP-bezo-

genen Geschäfte mit seinem Clearingmitglied gemäß den Abschnitten 1 bis 8, gemäß Kapitel 

4 Abschnitt 4 bzw. gemäß Titel VI.“;

(2) Unbeschadet der Vorgehensweise gemäß Absatz 1 darf ein Institut, das Kunde ist, die 

Eigenmittelanforderungen für seine Handelsrisikopositionen aus ZGP-bezogenen Geschäf-

ten mit seinem Clearingmitglied nach Artikel 306 berechnen, sofern alle nachstehenden 

Bedingungen erfüllt sind:

a) Die mit diesen Geschäften zusammenhängenden Positionen und Vermögenswerte 

des Instituts sind sowohl auf Ebene des Clearingmitglieds als auch auf Ebene der ZGP 

von den Positionen und Vermögenswerten des Clearingmitglieds und seiner ande-

ren Kunden abgegrenzt und getrennt, so dass sie aufgrund dieser Abgrenzung und 

Trennung bei Ausfall oder Insolvenz des Clearingmitglieds oder eines oder mehrerer 

seiner Kunden insolvenzgeschützt sind;

Question ID: 2013_668 Risikopositionen von Kunden

Article 305, together with Article 306 of Regulation (EU) No. 575/2013 (CRR), allow a preferential treatment for 

client exposures towards a QCCP provided certain eligibility criteria are fully or partially met. Article 305(2)(a) 

contains a core criteria that explicitly requests that:

“the positions and assets of that institution related to those transactions are distinguished and segregated, at the 

level of both the clearing member and the CCP, from the positions and assets of both the clearing member and 

the other clients of that clearing member and as a result of that distinction and segregation those positions and 
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Beabsichtigen Institute, diese fortgeschrittenen Messansätze wesentlich zu erweitern oder zu ändern, so beantragen sie bei ihren zuständigen Behörden ebenfalls eine Erlaubnis. Die zuständigen Behörden geben die Erlaubnis nur, wenn die Institute die in Unterabsatz 1 genannten Anforderungen und Standards nach diesen wesentlichen Erweiterungen und Änderungen weiterhin erfüllen.
(3) Institute zeigen den zuständigen Behörden jede Änderung ihrer Modelle fortgeschrit-tener Messansätze an.
(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird:
a) die Beurteilungsmethode, nach der die zuständigen Behörden den Instituten die Verwendung von AMA gestatten,
b) die Kriterien für die Beurteilung, ob die Erweiterungen und Änderungen der fort-geschrittenen Messansätze wesentlich sind,
c) die Einzelheiten der Anzeige nach Absatz 3.
Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 31. Dezember 2014 vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 529/2014 DER KOMMISSIONsiehe Kapitel 5. Durchführungsverordnungen

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/942 DER KOMMISSIONsiehe Kapitel 5. Durchführungsverordnungen

Artikel 313 
Rückkehr zu weniger komplizierten Ansätzen(1) Institute, die den Standardansatz verwenden, kehren nicht zur Anwendung des Basi-sindikatoransatzes zurück, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt.(2) Institute, die fortgeschrittene Messansätze verwenden, kehren nicht zur Anwendung des Standardansatzes oder des Basisindikatoransatzes zurück, es sei denn, die Vorausset-zungen nach Absatz 3 sind erfüllt.

(3) Ein Institut darf nur dann zu einem weniger komplizierten Ansatz für das operationelle Risiko zurückkehren, wenn die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:a) Das Institut hat den zuständigen Behörden nachgewiesen, dass es die Anwendung eines weniger komplizierten Ansatzes nicht vorschlägt, um die Eigenmittelanforde-rungen für das operationelle Risiko des Instituts zu verringern, und dass die Anwen-dung eines solchen Ansatzes angesichts der Art und der Komplexität des Instituts notwendig ist und weder die Solvenz des Instituts noch dessen Fähigkeit, operationelle Risiken wirksam zu steuern, wesentlich beeinträchtigen würde;b) es hat vorab eine entsprechende Genehmigung der zuständigen Behörde erhalten.

Keine Anwendung erfolgt für die Abwicklung von Bargeschäften. Auf diese Geschäfte ist ein Risikogewicht von 0% anzuwenden. 
Die Einschüsse umfassen nicht die Beiträge zu einer ZGP für gemeinschaftliche Verlustbeteiligungsverein-barungen. 
Die Einschüsse umfassen Sicherheiten, die ein als Clearingmitglied auftretendes Institut oder ein Kunde ge-genüber dem von der ZGP oder dem als Clearingmitglied auftretenden Institut vorgeschriebenen Mindestbe-trag hinaus hinterlegt, sofern die ZGP oder das als Clearingmitglied auftretende Institut im einschlägigen Fall das als Clearingmitglied auftretende Institut oder den Kunden daran hindern könnte, solche überschüssigen Sicherheiten zurückzuziehen. 
Ein ZGP nutzt Einschüsse zur Vergemeinschaftung von Verlusten unter seinen Clearingmitgliedern. Die Institute behandeln diese Einschüsse als Beitrag zum Ausfallsfonds.
Die Eigenmittelanforderungen gegenüber der ZGP werden wie folgt berechnet:1. Die Handelsrisikopositionen werden gemäß Artikel 306 berechnet. 2. Die Beiträge zum Ausfallsfonds werden gemäß Artikel 307 berechnet. Ein Institut, das als Clearingmitglied zwischen einem Kunden und einer ZGP auftritt, berechnet die Eigenmit-telanforderungen gemäß den Abschnitten 1 bis 8, gemäß Kapitel 4, Abschnitt 4 bzw. gemäß Titel IV. Sehen die Bedingungen keine Verpflichtungen vor, dem Kunden bei dem Ausfall der ZGP-Verluste auf Grund von Wertänderungen zu erstatten, so kann der Risikopositionswert der Handelsrisikoposition mit Null be-wertet werden. Ist der Verlust zu erstatten, so erfolgt die Behandlung gemäß Artikel 306 lit. a) bzw. lit. b).3. Eigenmittelanforderungen zum Ausfallsfonds:

Die Risikopositionen sind wie folgt zu berechnen:
1. Die Eigenmittelanforderungen der vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallsfonds sind gemäß Artikel 308 zu berechnen. 
2. Die Eigenmittelanforderungen der vorfinanzierten und nicht vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallsfonds einer nicht qualifizierten ZGP sind gemäß Artikel 309 zu berechnen.3. Die Eigenmittelanforderungen eines nicht vorfinanzierten Beitrages zum Ausfallsfonds einer qualifizierten ZGP sind gemäß Artikel 310 zu berechnen. 

TITEL III EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS OPERATIONELLE RISIKO
KAPITEL 1 Allgemeine Grundsätze für die Verwendung der verschiedenen Ansätze
Artikel 312 

Genehmigung und Anzeige(1) Den Standardansatz dürfen nur Institute verwenden, die die Bedingungen des Artikels 320 und außerdem die allgemeinen Risikomanagement-Standards nach den Artikeln 74 und 85 der Richtlinie 2013/36/EU erfüllen. Die Institute setzen die zuständigen Behörden vor einer Verwendung des Standardansatzes in Kenntnis.Die zuständigen Behörden gestatten den Instituten, für die Geschäftsfelder ‚Privatkunden-geschäft‘ und ‚Firmenkundengeschäft‘ einen alternativen maßgeblichen Indikator zu ver-wenden, sofern die Bedingungen des Artikels 319 Absatz 2 und des Artikels 320 erfüllt sind.(2) Die zuständigen Behörden gestatten den Instituten, fortgeschrittene Messansätze zu verwenden, die auf ihrem eigenen System für die Messung des operationellen Risikos basieren, sofern sämtliche qualitativen und quantitativen Anforderungen der Artikel 321 bzw. 322 erfüllt sind und die Institute die allgemeinen Risikomanagement-Standards der Artikeln 74 und 85 der Richtlinie 2013/36/EU und des Titels VII Kapitel 3 Abschnitt 2 jener Richtlinie einhalten.
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